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Kläranlagen Cunnersdorf, Papstdorf/
Kleinhennersdorf 
Der Vertrag mit dem jetzigen Betreiber läuft Ende 
2024 aus. Eine Neuausschreibung oder die Über-
nahme der Kläranlage durch einen Zweckverband 
wurden bereits erörtert. Die Ausschreibung als 
auch die Übernahme in einen Zweckverband sind 
mit hohen Hürden gespickt. Beide Anlagen sind 
in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Durch 
den jetzigen Betreiber wurde der Vorschlag unter-
breitet, im Rahmen eines Dienstleitungsvertrages 
mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren Unterstützung 
zu leisten und die Darstellung aller notwendigen 
Investitionen, der anfallenden Kosten und die zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Gebühren für 
die Nutzer darzulegen. In der dritten Kalender-
woche wurde eine erste Analyse von Frau Brefka, 
Veolia Wasser Deutschland GmbH, dazu vorge-
stellt und ein Konzept vorgeschlagen.
 
Waldbad Cunnersdorf, 
nach wie vor keine Pflichtaufgabe  der Gemeinde!! 
Die Frage steht im Raum, können wir uns das Bad 
überhaupt noch leisten? Das Waldbad ist ebenso, 
wie vieles andere in der Gemeinde, in einem 
ernstzunehmenden mangelhaften Zustand. Die 
Technik ist dreißig Jahre alt, das Dach vom Tech-
nikgebäude einsturzgefährdet. Mit erheblichen 
Investitionen in einer Größenordnung von wesent-
lich mehr als 800.000,- €, mit bis zu 1,0 Mio. € ist 
zu rechnen. Zuzüglich der laufenden Betriebskosten 
von rund 100T€ jährlich. Das steht in keinem Ver-

hältnis zu den Einnahmen. Das übersteigt das 
Finanzvolumen der Gemeinde und müsste im 
Haushaltsplan an anderer Stelle gestrichen wer-
den. Hier steht, nach Aussage der Kämmerin, nur 
die Grundschule zur Debatte. Die Bademeisterin 
geht ab 2025 in den Ruhestand. Ein adäquater 
Ersatz steht nicht zur Verfügung und ist auch 
kurzfristig nicht zu finden. Können wir uns das 
leisten?
Welche  Möglichkeit gibt es, das Bad zu erhalten? 
Hier sind Ideen gefragt, die Finanzierung  und 
den notwendigen personellen Umfang abzusi-
chern. Wer Ideen hat, ernstzunehmende Vorschlä-
ge unterbreiten kann, der kann sich jederzeit bei 
mir oder Herrn Kay Eisert, der mich zur Zeit bis 
voraussichtlich März 2024 vertritt, melden. Wir 
sind für alle konstruktiven Ideen offen. Sie kön-
nen sich auch mit jedem Gemeinde- oder Ort-
schafsrat in Verbindung setzen, hier aktiv zu wer-
den. Fakt ist, die Finanzierung der Sanierung des 
Bades ist nicht gesichert. Für die diesjährige Saison 
werden noch zwei Notreparaturen ausgeführt, um 
die Inbetriebnahme für die Saison 2024 zu gewähr-
leisten. Aussage im Ladratsamt: „Wenn ihr euch 
das nicht leisten könnt, müsst ihr das Bad schlie-
ßen. Es war, seit der Errichtung des Bades um 
1995 in der damals noch selbständigen Gemeinde 
Cunnersdorf, nur eine Frage  der Zeit.“
Die nächste Frage ist, was kommt nach der Schlie-
ßung?
 
Christian Naumann

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Gohrisch, 
sehr geehrte Gäste der Gemeinde,
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Merkblatt für das Betreiben von offenen 
Feuerstellen im Freien für die Stadt 

Königstein sowie die 
Mitgliedsgemeinden Gohrisch, Kurort 

Rathen, Struppen und Rosenthal-Bielatal
1. Offene Feuerstellen im Freien sind Koch- und Lagerfeuer sowie 
Holzkohlegrills. Diese sind so zu betreiben, dass durch Funkenflug, 
Glut o. ä. keine Brände entstehen können und eine Belästigung von 
Nachbarn durch Rauch vermieden wird.
2. Zu diesem Zweck darf nur unbehandeltes, trockenes Holz zum 
Abbrennen benutzt werden. Bauholz oder andere Abfälle sind nicht 
zur Verbrennung geeignet.
3. Die Feuerstellen sollten zu angrenzenden Gebäuden mit nicht ver-
schließbaren Öffnungen (z.B. Türen, Tore, Durchgänge), brennbaren 
Außenwandflächen (z.B. Holz, Bepflanzung, Dämmung) und weicher 
Bedachung (z.B. Holz, Dachpappe, Stroh) sowie zu Lagern mit brenn-
baren Stoffen und vergleichbaren Objekten mindesten folgende 
Abstände haben:
 → Holzkohlegrills 5 m
 → Koch- und Lagerfeuer 20 m.
Dabei können bei anderen örtlichen Bedingungen (hohe Temperaturen, 
langanhaltende Trockenheit oder herrschende Windverhältnisse) grö-
ßere Abstände erforderlich werden.
4. Offene Feuerstellen auf Flächen mit leicht entzündlichem Bewuchs 
sollten durch mindestens 0,5 m breite Wundstreifen (ohne Bewuchs) 
gesichert werden.
5. Während des Betreibens sind die Feuerstellen zu beaufsichtigen. 
Das Brennmaterial ist mindestens 2 m entfernt von der Feuerstelle 
aufzubewahren.
6. Als Brennmaterialien sind nur solche Stoffe zu verwenden, bei de-
ren Verbrennen keine Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und 
die Umwelt bestehen. Brennbare Flüssigkeiten, die nicht ausschließlich 
für diese Zwecke vorgesehen sind, dürfen wegen der Gefahr der Stich-
flammenbildung nicht verwendet werden! In keinem Fall sind leicht 
entzündliche brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Diesel, Öl oder mi-
neralölhaltige Gemische zu verwenden. Bei diesen besteht eine hohe 
Explosionsgefahr auch in geringen Mengen!
7. An den Feuerstellen sind zum Ablöschen von Glut oder zur 
Bekämpfung von Entstehungsbränden geeignete Mittel und Geräte 
bereitzuhalten (z.B. Wassereimer, Gartenschlauch, Sand, Feuerlöscher).
8. Nach dem Betreiben sind die o.g. Feuerstellen vollständig abzulö-
schen.
9. Grundsätzlich ist für die Sicherheit der Feuerstelle der Betreiber ver-
antwortlich! Sollte es trotz aller Vorkehrungen zu einem Brand kom-
men, ist unverzüglich über den Notruf 112 die Feuerwehr zu alarmie-
ren! Jede Verzögerung an dieser Stelle kann zu einer unkontrollierba-
ren Ausbreitung des Brandes führen!
 → Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden 
     können:
 ✓ Was brennt?
 ✓ Wo brennt es (Adresse, Beschreibung)?
 ✓ Wer meldet (Name)?
 ✓ Sind Menschen in Gefahr?
 ✓ Warten auf Rückfrage!
10. Bei extremen Wettersituationen, wie zum Beispiel langanhaltende 
Trockenheit oder starker Wind bzw. Sturm sollte auf offenes Feuer ver-
zichtet werden. Die Feuerwehr ist in diesem Fall berechtigt, offene 
Feuerstellen nach eigener Lagebeurteilung jederzeit zu löschen, wenn 
die Entstehung eines Brandes (z.B. durch Funkenflug) und die Gefahr 
der Ausbreitung nicht ausgeschlossen werden kann.
11. Es sind die tagaktuellen Waldbrandstufen zu beachten. Diese kön-
nen unter folgendem Link abfragen: 
 https://www.mais.de/php/sachsenforst.php

Das ist nicht erlaubt:
1. Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen fällt nicht in den Bereich 
der Ausnahmen nach Polizeiverordnung und kann somit nicht als 
Lagerfeuer genehmigt werden. Auch das Abbrennen von offenen Feu-
ern in befestigten Feuerschalen zur Entsorgung von pflanzlichen 
Abfällen ist generell verboten. Die Verbrennung führt in den meisten 
Fällen zu starken Rauchentwicklungen und damit zu einer erheblichen 

Belästigung der unmittelbaren Nachbarschaft. Werden durch den 
Gemeindlichen Vollzugsdienst oder den Polizeivollzugsdienst Ver-
stöße festgestellt, wird jede vorsätzliche oder fahrlässige Handlung, die 
den geltenden Bestimmungen zuwiderläuft, dem Landratsamt 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zur Anzeige gebracht.
2. Auf der Grundlage des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (§ 15 
SächsWaldG) ist der Umgang mit offenem Feuer im Wald unabhängig 
von den ausgegebenen Waldbrandgefahrenstufen ganzjährig verboten. 
Damit sind das Rauchen, das Grillen, das Zünden von Lagerfeuern 
oder die Inbetriebnahme von Himmelslaternen generell untersagt. 
Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und werden 
mit Bußgeldern durch die unteren Forstbehörden der Landkreise und 
Kreisfreien Städte geahndet.
3. Offene Feuer dürfen nach § 15 SächsWaldG ebenso nicht am Wald 
bis zu einem Abstand von 100 Metern entzündet werden. Ausnahmen 
können nur von den zuständigen unteren Forstbehörden genehmigt 
werden.
Königstein, 14.12.2023

Flurbereinigung Kurort Gohrisch   Verfahrenskennzahl: 280101
Gemeinde Gohrisch, Stadt Königstein     AZ.: 1502-8461.34

Bekanntmachung und Ladung
Die Obere Flurbereinigungsbehörde des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Ostergebirge und der Vorstand der Teilnehmergesellschaft 
Flurbereinigung Kurort Gohrisch laden die Teilnehmer der Flurbe-
reinigung Kurort Gohrisch zu einer Teilnehmerversammlung u.a. zur 
Nachwahl eines stellvertretenden Vorstandsmitgliedes ein. Teilnehmer 
sind alle Eigentümer sowie Erbbauberechtigte des Flurbereinigungs-
verfahrens Kurort Gohrisch.
Die Teilnehmerversammlung findet am

Mitttwoch, den 28. Februar 2024, um 18:00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Gohrisch, 

Hauptstraße 116b, 01824 Kurort Gohrisch
statt.
Als Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1. Informationen zum Stand des Flurbereinigungsverfahrens Kurort 
    Gohrisch
2. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
   und des Wahlverfahrens
3. Nachwahl des Vorstandes der Teilnehmergesellschaft
4. Information zum Stand der Umsetzung des Wege- und Gewässer-
    planes nach § 41 FlurbG
 a. Erläuterung der umgesetzten Maßnahmen
 b. Vorstellung der Maßnahmen der 3. Änderung des Wege-
      und Gewässerplanes
 c. Jahresprogramme 2024/2025
 d. Finanzierung der Maßnahmen dur die Teilnehmerge-
     meinschaft Flurbereinigung Kurort Gohrisch
5. Informationen zum Stand der Bodenordnung
6. Fragen und Anregungen der Teilnehmer der Flurbereinigung 
   Kurort Gohrisch
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3.       der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   114.000 €
ausgefertigt:
Bad Schandau, 12.01.2024
Trinkwasserzweckverband Taubenbach
T. Kunack 
Verbandsvorsitzender
Die Haushaltssatzung 2024 des Trinkwasserzweckverbandes Tauben-
bach wurde mit Bescheid vom 10.01.2024 durch die Rechtsaufsichts-
behörde in der vorliegenden Form genehmigt. 
Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund des § 76 Absatz 3 SächsGemO 
mit dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung 2024 und der Wirtschafts-
plan des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach in der Zeit von 
Dienstag, den 06. Februar 2024 bis Dienstag, den 20. Februar 2024
in der Gemeindeverwaltung Reinhardtsdorf-Schöna, Waldbadstraße 
52 d/e, 01814 Reinhardtsdorf-Schöna und in der Stadtverwaltung Bad 
Schandau, Dresdner Straße 3, 01814 Bad Schandau, während der 
Dienstzeiten ausliegt. 
Hinweis:
Auf die im § 4 Absatz 4 SächsGemO genannten Voraussetzungen der 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvors-
chriften und die Rechtsfolgen wird hingewiesen.

Auswertung der Sitzungen 2023 des 
Trinkwasserzweckverbandes 

Taubenbach
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
Beschluss Nr. UV-TZV 350-11/22
Beschaffung von zwei Notstromaggregaten für die Wasserwerke 
Reinhardtsdorf und Cunnersdorf einschließlich Zusatzleistungen
Beschluss Nr. TZV 351-03/23
Änderung des Leistungsartenkatalogs
Beschluss Nr. TZV 352-03/23
Bestätigung der Nachkalkulation des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach für die Jahre bis 2021
Beschluss Nr. TZV 353-03/23
Gebührenkalkulation des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach 
für die Jahre 2024 bis 2026 
Beschluss Nr. TZV 354-03/23
Änderung der Wasserversorgungssatzung für den Trinkwasserzweck-
verband Taubenbach
Beschluss Nr. TZV 356-03/23
Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2023
Beschluss Nr. TZV 357-03/23
Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Vergabe der 
Bauleistungen für die Maßnahme Erneuerung der Trinkwasserleitung 
Gohrisch – Pladerbergstraße/Heideweg 5. BA
Beschluss Nr. TZV 358-05/23
Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme Umverlegung der 
Trinkwasserleitung Schrammsteinblick
Beschluss Nr. TZV 359-05/23
Bevollmächtigung des Verbandsvorsitzenden zur Aufnahme eines 
Kommunalkredites im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssat-
zung 2023
Beschluss Nr. TZV 360-09/23
Feststellung des Jahresabschlusses des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach für das Wirtschaftsjahr 2022
Beschluss Nr. TZV 361-09/23
Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2022
Beschluss Nr. TZV 362-09/23
Beauftragung der örtlichen Prüfung ab dem Jahresabschluss 2023 und 
der Kassenprüfung ab dem Jahr 2024
Beschluss Nr. TZV 363-09/23
Änderung der Wasserversorgungssatzung für den Trinkwasserzweck-
verband Taubenbach
Beschluss Nr. TZV 365-09/23
Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan 2024
T. Kunack
Verbandsvorsitzender

Die Versammlung dient auch dazu, Ihre Fragen zur Verfahrensdurch-
führung zu beantworten.
Der gewählte Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. 
Er soll das Vertrauen der Teilnehmer besitzen, so dass es wünschens-
wert ist, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl beteiligen.
Ein stellvertretendes Vorstandsmitglied ist zwischenzeitlich verstorben 
und damit aus dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Flurbe-
reinigung Kurort Gohrisch ausgeschieden. Die Teilnehmerversamm-
lung hat somit eine weitere Person neu als stellvertretendes Vorstands-
mitglied in den Vorstand zu wählen.
Die Teilnehmerversammlung kann auch Nebenbeteiligte oder am 
Verfahren überhaupt nicht Beteiligte wählen. Kandidaten für den 
Vorstand können auch in der Versammlung noch benannt werden.
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigen-
tümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke, Erbbau-
berechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 Flurbereini-
gungsgesetz - FlurbG).
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme, gemeinschaftliche Eigentümer gel-
ten als ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer 
nicht über eine Stimmabgabe, so können sie ihr Wahlrecht nicht aus-
üben.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte 
müssen sich in der Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht 
ausweisen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers öffentlich 
oder amtlich beglaubigt ist. Die amtliche Beglaubigung erteilen die 
Städte und Gemeinden gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass 
nach § 21 Abs 3 FlurbG jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte im 
Wahltermin nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer 
vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversammlung anwe-
send sein können, sollten daher zweckmäßigerweise eine Person be-
vollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.
Vollmachtsformulare können bei der Teilnehmergemeinschaft 
Flurbereinigung Kurort Gohrisch angefordert werden (Telefonnummer 
03501-515 3627 (Frau Petzsch) oder per E-Mail leb@landratsamt- 
pirna.de).
Kommt die Nachwahl im Termin nicht zustande und verspricht ein 
neuer Wahltermin keinen Erfolg, so kann die Obere Flurbereinigungs-
behörde nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen 
Mitglieder des Vorstandes bestellen.
Pirna, den 08.01.2024
gez. Grundmann
Leiter Stabsstelle Obere Flurbereinigungsbehörde

Haushaltssatzung des 
Trinkwasserzweckverbandes 

Taubenbach
für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund des § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit dem § 74 der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Verbandsver-
sammlung am 21.11.2023 folgende Haushaltssatzung für das Wirt-
schaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 betragen
1.        im Erfolgsplan
           die Erträge      873.334 €
           die Aufwendungen     883.368 €
           der Jahresverlust       10.034 €
2.        im Liquiditätsplan
          der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  282.336 €
          der Cashflow aus der Investitionstätigkeit  -661.600 €
          der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  370.803 €

§ 2
Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:
1.       der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
          und Investitionsförderungsmaßnahmen   430.000 €
2.       der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf     0 €
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Unser nächster Termin für 
die Krabbelgruppe: 

jeweils von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr   
Mittwoch, den 07.02., 21.02. und am 06.03.24!

Es sind alle Eltern mit Kind/ern zum 
Kennenlernen und Erfahrungsaustausch 

eingeladen, die noch keine Einrichtung besuchen.
Hinweis: die aktuellen Termine sind auch immer unter www.kita-
cunnersdorf.de zu finden.

Protokoll der Sitzung des 
Ortschaftsrates Kurort Gohrisch 

am 15.01.2024
Teilnehmer:  Herr Blechschmidt, Herr Kochan, Herr Kunze
Gast:   Herr Eisert (stellvertretender Bürgermeister)

Besprechung mit stv. Bürgermeister zu aktuellen Vorhaben / The-
men in Kurort Gohrisch
Aufgrund der Vielzahl offener Punkte wurde Herr Eisert nur über die 
aktuell anstehenden bzw. dringend notwendigen Sachverhalte in der 
Sitzung des Ortschaftsrates informiert. Die vollständige Übersicht der 
offenen Maßnahmen und Vorhaben wird ihm gesondert übersandt. 
Eine Abstimmung zwischen ihm und dem Ortsvorsteher zu den ande-
ren Sachverhalten soll separat erfolgen. 
Gestaltung Eingang Friedhofsbereich
Herr Eisert informiert, dass seitens der Verwaltung nur geplant wird, 
das Oberflächenwasser der Straße in Richtung Rhododendron in ei-
ner Rinne abzuleiten. Der Ortschaftsrat wies nochmals auf den 
Gestaltungsvorschlag hin, welchen er im Oktober letzten Jahres bestä-
tigt hatte. Insbesondere verwiesen die Räte auf die Notwendigkeit ei-
nes befestigten Straßenrandes im Einmündungsbereich Schandauer 
Straße / Friedhof. Nach Rücksprache von Herrn Eisert bzw. der 
Verwaltung mit der STRABAG, welche aktuell die Sanierung der 
Schandauer Straße durchführt, können diese zusätzlichen Leistungen 
nicht durch die bauausführende Firma durchgeführt werden. Mithin 
sind diese Leistungen gesondert auszuschreiben und durchzuführen.
Ableitung Oberflächenwasser an der Gemeindeverwaltung
Bei länger anhaltenden Niederschlägen, Unwettern oder Schnees-
chmelze fließt das Wasser im Bereich der Gemeindeverwaltung auf-
grund zugespülter Abschläge über die Treppe zur Neuen Hauptstraße 
oder spült außerdem den Randbereich der Einfahrt zur Gemeindever-
waltung weiter aus. Der Ortschaftsrat bittet in diesem Zusammenhang 
einen Abschlag (wieder) herzustellen, damit das Wasser Richtung 
Wiese abgeleitet wird und und weitere Ausspülungen vermieden wer-
den.
Instandsetzung Sonnenstraße 
Im Zuge der Umleitung der Schandauer Straße ist es im Einmündungs-

Erscheinungstermine 
des Gohrischer Anzeiger 2024

  Redaktionsschluss  Erscheinungstermin
 
Januar  22.01.2024  31.01.2024
Februar  19.02.2024  28.02.2024                         
März  18.03.2024  27.03.2024  
     Ostergrüße
April  15.04.2024  24.04.2024
Mai  21.05.2024  29.05.2024  
     Abgabe Dienstag wg. 
     Pfingsten
Juni  17.06.2024  26.06.2024
Juli  08.07.2024  17.07.2024  
     2 Wochen eher wg.   
     Urlaub 
August  19.08.2024  28.08.2024
September 16.09.2024  25.09.2024
Oktober  21.10.2024  30.10.2024
November 18.11.2024  27.11.2024
Dezember 09.12.2024  18.12.2024  
     Weihachtsgrüße

Liebe Einwohner 
und Gäste,

das neue Jahr beginnt mit vielen, berechtigten 
und gut organisierten Bauernprotesten. Auch aus 
Cunnersdorf beteiligen sich die Landwirte.

Wir haben es selber in der Hand unsere Zukunft zu gestalten. Dabei 
geht es um „Handeln“ nicht um feststellen, was alles „Nicht“ geht.
Ein Dankeschön, geht an Fam. Wunderlich und ihre Unterstützer, die 
einfach mal so, einen wunderbaren Ausklang der Weihnachtszeit in 
der Cunnersdorfer Kirche am 6.1.24 organisiert hatten.
„Einfach machen“, war Ihre Motivation,  genauso sollten wir es im 
neuen Jahr halten. Statt meckern, selbständig anpacken und gestalten!
Bitte vormerken: 
Am Samstag, 23.03.2024, findet unser jährlicher Frühjahrsputz statt. 
Einladungen werden noch folgen.
Geplant für das erste Halbjahr 2024 sind Gespräche mit dem Chef des 
Proviantomaten und Hr. Gockel vom Landratsamt zum Hochwas-
serschutz.
Der OSR wünscht dem CCC   und allen närrischen Einwohnern eine 
fröhliche Zeit, für alle anderen erholsame Winterferien.
U. Börner, Ortsvorsteher

Der Gohrischer Anzeiger für Februar 2024 
erscheint am 28.02.2024!!! 

Redaktionsschluss für Artikel und Beiträge 
ist der 19.02.2024 • 9:00 Uhr.

Geben Sie Ihre Beiträge bitte ALLE rechtzeitig 
(1 Woche vorher) in der Gemeindeverwaltung 

Gohrisch ab oder mailen Sie diese an 
buero@gv-gohrisch.de

Beiträge, die nicht in der Gemeindeverwaltung 
eingehen, oder später abgegeben werden, finden 

unter Umständen keine Beachtung.

Vielen Dank.

    CUNNERSDORF
aktuell

NICHTAMTLICHER TEIL

 KURORT GOHRISCH
aktuell

Du bist nicht mehr da, 
wo Du warst,
aber Du bist überall, 
wo wir sind.

Ralf Wuttke
*05.03.1962
†03.01.2024

Seine Monika mit Töchtern und Enkeln
Seine Mutter Christa Wuttke
Sohn Sten mit Madlen
Tochter Katharina mit Lars und Valentin
Schwester Karin mit Christian, Töchtern und Enkeln
Angehörige und Freunde

Wir trauern um
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bereich Sonnenstraße / Schulstraße zu Schäden gekommen. Diese sind 
bereits der STRABAG und der Verwaltung gemeldet worden und sol-
len schnellstmöglich beseitigt werden.
Instandsetzung Neue Hauptstraße
In den letzten Jahren bildeten sich zunehmend Risse auf der Fahrbahn 
entlang der Gohrischer Achse. Die Notwendigkeit der Instandsetzung 
wurde gegenüber der Straßenmeisterei mehrfach angezeigt. Herr 
Eisert bat deshalb den Ortsvorsteher erneut die Straßenmeisterei an-
zufragen, ob und wann ein Rissverguss des Straßenbelages geplant ist.
Abdeckung Straßeneinlauf Pfaffendorfer Straße / Pladerberg 
Vor dem Grundstück Zeibig fehlt eine ordentliche Schachtabdeckung 
für den Straßeneinlauf. Aktuell liegt nur die Fußplatte einer Warnbarke 
darüber. Diese muss schnellstmöglich gegen eine vorschriftsmäßige 
Abdeckung getauscht werden.
Winterdienst
Der Ortschaftsrat wies Herrn Eisert darauf hin, dass aktuell die kom-
munalen Straßen durch den Bauhof zwar geschoben, jedoch nicht bzw. 
ungenügend gesalzen werden. In der Folge vereist die Fahr-bahnfläche 
und ein sicheres Befahren oder Begehen ist nicht mehr möglich. Herr 
Eisert verwies in dem Zusammenhang auf den noch ausstehenden 
Beschluss des Gemeinderates zum Salzsilo und die aktuellen 
Schwierigkeiten beim Beladen des Streufahrzeuges.
Fußweg Papstdorfer Straße
Seit 10 Jahren drängt der Ortschaftsrat darauf, den Fußweg entlang der 
Papstdorfer Straße zu befestigen und hat die Maßnahme regelmäßig 
für die jeweiligen Haushaltsjahre angemeldet. Damit die Aufgabenstel-
lung konkretisiert und die notwendigen finanziellen Mittel ermittelt 
werden können, soll demnächst eine Vorortbegehung mit Vertretern 
der Verwaltung und dem stellvertretenden Bürgermeister stattfinden.
Umsetzung Schild „Sieger im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft“
Mit der Neuausschilderung der Wanderwege in und um unsere 
Gemeinde wird das Schild „Sieger im Wettbewerb Unser Dorf hat 
Zukunft“ an der Gemeindeverwaltung angebracht. Die konkreten 
Abstimmungen erfolgen zwischen dem Ortsvorsteher und dem Bau-
hof.
Stellungnahme des Ortschaftsrates Kurort Gohrisch zum Verkauf 
von Teilflächen des Flurstücks 47/5 der Gemarkung Gohrisch
Im Rahmen der Ortslagenvermessung bat die Verwaltung den Ort-
schaftsrat um eine Stellungnahme zum Verkauf zweier Teilflächen aus 
dem Flurstück 47/5 der Gemarkung Gohrisch. Dabei sollte der Ver-
kauf an die jeweiligen Eigentümer der Flurstücke 47/s und 47/6 erfol-
gen. Herr Eisert informierte in diesem Zusammenhang, dass die je-
weiligen Grundstückseigentümer kein Interesse am Erwerb der zusätz-
lichen Flächen mehr haben bzw. sich nochmals verbindlich zum Kauf 
der Flächen äußern wollen. Der Ortschaftsrat stand zwar einem Ver-
kauf beider Teilflächen offen gegenüber, bittet jedoch den Beschluss im 
Gemeinderat zu vertagen, damit vor der Beschlussfassung eine klare 
Sachlage vorhanden ist.
Frühjahrsputz 2024 
Herr Eisert informierte den Ortschaftsrat, dass der Zweckverband 
Abfallwirtschaft Oberes Elbtal am 23. März 2024 eine Frühjahrsputz-
aktion durchführt. Aus diesem Grund entschied der Ortschaftsrat am 
gleichen Tag ebenfalls den Frühjahrsputz in unserem Ort durchzufüh-
ren. Der Beginn und die jeweiligen Einsatzorte werden in der kom-
menden Sitzung des Ortschaftsrates festgelegt.

Feuerwehrverein Kleinhennersdorf
Allen Einwohnern und Einwohnerinnen, allen Vereinsmitgliedern 
und Gästen wünschen wir ein frohes und glückliches Neues Jahr.
Wir möchten schon heute auf die Feierlichkeiten zum 585-jährigen 
Bestehen unseres kleinen Ortes und dem 75-jährigen Jahrestages un-
serer Freiwilligen Feuerwehr hinweisen.
In Kleinhennersdorf wird vom Freitag den 09. bis zum Sonntag den 
11.08.2024 gefeiert.
Wir freuen uns sehr auf viele Gäste und auch Unterstützung bei der 
Durchführung und Organisation nehmen wir gern an.
Weitere Informationen werden in den nächsten Amtsblättern folgen.
Bis dahin,
Der Feuerwehr Verein Kleinhennersdorf e.V.

Lupineneck e.V. Kleinhennersdorf

Verehrte Vereinsmitglieder, wir wünschen Euch allen viel Gesundheit 
und Freude im neuen Jahr! In 2024 wird jeder von uns wieder viele 
Erlebnisse, Herausforderungen und schöne Momente erleben.

Eine unserer gemeinsamen Aufgaben wird dabei unsere im Frühjahr 
stattfindenen ordentlichen Mitgliederversammlung mit der Wahl 
eines neuen Vorstands sein. Gerne nehmen wir vorab dazu Eure 
Vorschläge oder Bereitschaft für die Wahl in den Vorstand entgegen.

Mit herzlichen Grüßen Euer Vorstand Lupinen-Eck e.V.

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen 
und Herren,

nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung, der notariellen 
Beglaubigung des Auflösungsbeschlusses und der Eintragung im 
Register des Amtsgerichtes Dresden ist es nun offiziell: Der Männerchor 
Sächsische Schweiz hat sich aus dem Kreis der aktiven Chöre verab-
schiedet.
Seit 1977, dem Jahr des Zusammenschlusses der beiden Männerchöre 
von Papstdorf und Pfaffendorf, war der Chor ein Treff der sangesfreu-
digen Männer im oberen Elbtal. Bis 1990 vorwiegend in der Urlauber-
betreuung tätig und ab 1990 als Männerchor Sächsische Schweiz e.V. 
organisierte er zahlreiche Chorveranstaltungen in der Region. Fest im 
Terminkalender der Freunde des Männerchorgesanges waren das all-
jährlich stattfindende Abendsingen auf der Freilichtbühne in Papstdorf, 
das Bergsingen am Pfaffenstein und die Weihnachtskonzerte in der 
Papstdorfer Kirche. 
Als einer der drei Chöre des Sächsischen Bergsteigerbundes und ge-
meinsam mit dem Sächsischen Bergsteigerchor Kurt Schlosser konn-
ten wir uns in eindrucksvollen Konzerten in der Landeshauptstadt und 
im Rahmen des Festivals Sandstein und Musik einbringen. Für die 
Teilnehmer unvergessliche Ereignisse verbinden sich mit den Chor-
reisen in verschiedene deutsche Bundesländer, nach Slowenien, Tsche-
chien, Österreich und Südtirol.
Infolge des zum Jahresende 2022 eingetretenen außergewöhnlich ho-
hem Mitgliederrückganges war eine Verwirklichung der in der Ver-
einssatzung festgelegten Aufgaben und Ziele, regelmäßige Proben und 

Danke sagen wir den Verwandten, Freunden und der 
Dorfgemeinschaft, die uns mit Glückwünschen und 
Geschenken zur

eine große Freude bereitet haben.
   Brunhilde und Volkmar Dunkel, 
   Kleinhennersdorf im Dezember 2023

Goldenen Hochzeit

KLEINHENNERSDORF
aktuell

PAPSTDORF
aktuell
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Auftritte durchzuführen, nicht mehr realisierbar und die leidige Auf-
lösung des Männerchores unvermeidbar.
Zurück bleiben 45 Jahre wöchentliche Proben und vielfältige Konzerte 
unter unseren engagierten Chorleitern Siegfried Richter, Ulrich Schlö-
gel, Chordirektor Gernot Jerxsen und Karsten Fischer sowie das Erle-
ben einer auf gegenseitigem Verstehen funktionierenden Gemeinschaft. 
Wir möchten Dank sagen allen Chören, Gesangs- und Instrumental-
solisten sowie Musikensembles unserer Region, die uns in all den Jah-
ren begleiteten, den Kommunen, Vereinen und Firmen, die unsere 
Vorhaben unterstützten und natürlich unseren zahlreichen Anhängern, 
die mit dem Besuch unserer Konzerte und ihrem Beifall uns den 
schönsten Lohn spendeten.
Mit freundlichen Grüßen      
Die Liquidatoren       
Wilfried Ahlendorf
Jürgen Hilbert
Dietmar Kügler
Eike Ruddigkeit

Schulanmeldung der Viertklässler
Sehr geehrte Eltern,
wenn Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn an unserer Schule anmelden 
möchten, so ist dies zu folgenden Terminen möglich:
 Montag, den 26.02.2024,  13:30 bis 16:00 Uhr,
 Dienstag, den 27.02.2024,  13:00 bis 15:00 Uhr,
 Mittwoch, den 28.02.2024,   08:30 bis 12:30 Uhr, 
 Donnerstag, den 29.02.2024,  08:00 bis 14:00 Uhr,
 Freitag, den 01.03.2024,  09:00 bis 12:00 Uhr.
Sollte keiner dieser Termine für Sie realisierbar sein, so kontaktieren 
Sie uns zur individuellen Terminabsprache bitte unter 035021/ 68370.
Bitte bringen Sie zur Schulanmeldung folgende Unterlagen mit:
-  Halbjahresinformation der Grundschule,
-  eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde und
-  die Bildungsempfehlung im Original
-  das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular,
- der Rückmeldebogen für die Grundschule.
Beachten Sie bitte, dass die Schulanmeldung von beiden Personensor-
geberechtigten unterschrieben sein muss bzw. Sie zum Anmeldetermin 
eine entsprechende Einverständniserklärung des nicht anwesenden 
Sorgeberechtigten mitbringen. 
Sollte Sie allein das Personensorgerecht für Ihr Kind besitzen, so ist 
dies bei der Schulanmeldung in geeigneter Form nachzuweisen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Weihnachtskonzert der Schüler
Am 22. Dezember 2023 fand inzwischen zum zweiten Mal in der 
Turnhalle unserer Oberschule Königstein unser alljährliches Weih-
nachtskonzert statt. Dafür musste viel geplant und geprobt werden. 
Das Konzert fand in zwei Teilen statt. Für das erste Konzert der Klas-
sen 5 bis 7 spielten Schüler auf ihren Instrumenten Weihnachtstücke 
vor und es wurde gemeinsam gesungen. Im zweiten Konzert für die 
Klassen 8 bis 10 wurde ein Theaterstück „Hänsel und Gretel bei 

McDonalds“ vorgeführt. Für die Planung teilte sich die Musikklasse 
der 10. Klassen in verschiedene Arbeitsgruppen wie Technikgruppe, 
Werbung, Bühnenaufbau und Schauspiel auf und planten die Auf-
führung. Trotz, dass es in den Proben etwas hektisch und nicht immer 
problemlos zuging, war es am Ende eine gelungene Veranstaltung. Ein 
großes Dankeschön an alle Mitwirkenden, insbesondere an Frau 
Glaser-Herzog und Frau Werner-Ahlendorf. 
K. Viehrig, N.Schmidt und L. Hentschel

Vorlesewettbewerb 2023 an der 
Oberschule Königstein

Beim Vorlesewettbewerb am 29. November 2023 haben folgende Teil-
nehmer um den Titel des besten Vorlesers gekämpft: Richard, Saskia 
und Devin aus der Klasse 6a, sowie Luisa, Stina und Julian aus der 
Klasse 6b. Es wurden lustige, spannende und echt coole Bücher vorge-
stellt. Persönlich fanden wir Luisas Buch „Luisa - Ich kann Kuchen in 
Krümel verwandeln!“ und Stinas Buch „Alea Aquarius - Das Geheimnis 
der Ozeane“ am besten. 
Nachdem alle Schüler und Schülerinnen wirklich überzeugend aus ih-
rem eigenen und auch aus einem ihnen unbekannten Buch vorgelesen 
hatten, zog sich die Jury zur Siegerehrung zurück.
Stina belegte den 1. Platz, den 2. Platz erhielt Richard und Saskia hat 
den 3. Platz.
Wir gratulieren,
Alissa und Laura aus der Klasse 6b 

Oberschule Königstein lädt zum Tag 
der offenen Tür ein

Am Freitag, dem 02. Februar 2024, öffnen sich die Türen der Ober-
schule Königstein. 
Eltern, Schüler und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind in der 
Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr herzlich zu einem Besuch in unsere Schu-
le eingeladen.
Sie können  bei einem Rundgang durch alle Gebäude der Schule einen 
Blick in die Fachräume werfen, dabei werden Ihre Fragen selbstver-
ständlich von uns Fachlehrerinnen und Fachlehrern beantwortet. Wir 
informieren Sie gern über unsere Angebote der individuellen Förde-
rung bzw. die Ganztagesangebote, aber auch über die schulischen Bil-
dungsgänge. 
Im Technikgebäude können Sie sich mit den materiell-technischen 
Bedingungen für den Unterricht in den Fächern Wirtschaft-Technik-
Haushalt/ Soziales und Informatik vertraut machen. 
Natürlich warten auch noch einige kleine Überraschungen auf unsere 
Besucher.
Vertreter der Nationalparkverwaltung unterstützen uns bei der Vor-
stellung unseres Konzeptes der Nationalparkschule.
Kaffee und Kuchen laden im Hauswirtschaftsraum des Technikgebäudes 
zum Verweilen ein.
Die Schüler und das Kollegium der Schule freuen sich sehr auf Sie!
Ulrike Cizek
Schulleiterin

Berufsorientierung einmal anders - 
„Komm auf Tour“

Am Freitag, dem 15.12.2023, besuchte die 7. Klasse der Oberschule 
Königstein, im Rahmen der Berufsorientierung, das Projekt „Komm 
auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft“. Das Projekt der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wurde in Zusam-
menarbeit mit regionalen Partnerinnen und Partnern wie der Agentur 
für Arbeit und der IHK entwickelt. 
Dabei fuhren die Schülerinnen und Schüler nach Bannewitz, wo für 
viele Schulen ein Parcours aufgebaut wurde. Innerhalb dieses Parcours 
lag der Fokus auf den Stärken der Schülerinnen und Schüler. In den 
verschiedenen Stationen, „Sturmfreie Bude“, „Labyrinth“, „Zeittunnel“ 
und auf einer Bühne konnten die Kinder ihre Stärken zeigen und 
Punkte sammeln. 
Ziel dieses Parcours war, dass die Schülerinnen und Schüler sich ihrer 
eigenen Stärken bewusst wurden, Selbstvertrauen entwickelten und 
schlussendlich anhand der Stärken erfuhren, welches Berufsfeld für sie 
geeignet ist. Dabei wurden unter anderem handwerkliches Geschick, 

ALLGEMEINES
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Zahlenstärke, Kreativität und Teamfähigkeit betrachtet. Beim Aufräu-
men, StandUp - Theaterspielen und Tiere füttern konnten sie verschie-
dene Aufkleber und damit Stärkepunkte sammeln. 
Für die Schülerinnen und Schüler war es ein bereichernder, kompe-
tenzorientierter Tag. Sie hatten viel Spaß dabei und konnten sich selbst 
beweisen.
J. Gaetsch

Kirnitzschtalbahn nimmt Betrieb 
wieder auf – 06.01.2024

 
Nachdem die letzten Arbeiten zur Beräumung des Kirnitzschtal und 
die Reparatur an den Stromleitungen der Kirnitzschtalbahn abge-
schlossen wurden, wird die Kirnitzschtalbahn ab 6. Januar 2024, wie-
der im 70-Minuten-Takt laut Fahrplan verkehren. Der Winterfahrplan 
gilt bis zum 28. März 2024.
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TISCHTENNIS - SCHNUPPERTRAINING 
 
 
Wo?   Turnhalle Grundschule Königstein 
 
 
Wann?   dienstags 16.30 Uhr 
 
 
Wer ?  für Kinder von 6 bis 10 Jahren 
 
 
Was muss ich mitbringen? 
 

 Sportbekleidung, in der ich mich gut bewegen kann 
 Turnschuhe mit heller Sohle (Hallenschuhe) 
 einen Tischtennisschläger soweit vorhanden. Ansonsten kann ein 

Schläger vor Ort geliehen werden. 
 etwas zu trinken! 

 
 
Ansprechpartner: 
 
Tom Herschmann (Kinder- und Jugendtrainer, C-Lizenz) 
Telefon: 0174 3911422 
 
 
Weitere Informationen zum Verein gibt es auf der Homepage 
des TTV Königstein 
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Höhlen unsere Naturdenkmäler 
Enrico Schiffner 

Die physikalische, chemische und biologische 
Verwitterung des Sandsteins ist einer der be-
deutendsten Prozesse der morphologischen 
Ausbildung des Elbsandsteins. Bislang ist noch 
keine der den Besuchern des Gebietes ins Blick-
feld fallenden Kleinformen der Verwitterung als 
Naturdenkmal ausgewiesen worden. Es ist zu 
begrüßen, daß der Kleinhennersdorfer Stein 
auch unter diesem Aspekt geschützt werden 
soll. Er gehört mit dem benachbarten Papststein 
und Gohrisch zu einem ehemals zusammen-
hängenden einheitlichen Felskomplex. Die Auf-
lösung durch die Verwitterung ist am Klein-
hennersdorfer Stein besonders weit fortge-
schritten. Er ist ringsum tief eingekerbt und die 
SW-Felsgruppe ist schon fast völlig abgetrennt. 
Alle typischen Formen der Verwitterung wie 
Salzausblühungen, Waben, Sanduhren, Schicht-
fugen, Karren und Höhlen sind vorhanden. Im 
oberen Ende des Kesselgrundes befindet sich 
ein lehrbuchhaftes Beispiel für einen kesselartig 
erweiterten Talschluss. 
      Die Höhlen gehören mit zu den geomorpho- 
  

 
logischen Merkmalen des Elbsandsteines und 
ihre Genese ist vielfältig. Vor allem die chemi-
sche Verwitterung ist einer der wichtigsten Pro-
zesse der Bildung von Schichtfugen, Überhäng-
en, Halbhöhlen, Schichtfugenhöhlen sowie von 
Felstoren und -tunneln (Foto), jedoch ließ auch 
die Wirkung der Schwerkraft sowie die der Tek-
tonik Höhlen entstehen (z. B. die Einsturzhöhlen 
bzw. Klufthöhlen). Auch unscheinbare Felsspalt-
en können Aufmerksamkeit beanspruchen, wie 
z. B. die Eishöhlen im Bielatal. Von den mehr als 
200 bekannten Höhlen in der Sä. Schweiz wurd-
en einige wenige als Naturdenkmale ausgewie-
sen (WINKELHOFER 1982). Sie mußten wegen 
der den Höhlen innewohnenden Gefahren so 
ausgesucht werden, daß sie für Interessenten 
stets gefahrlos zu befahren sind. Es wurden aus-
geschieden: Schichtfugenhöhlen mit Felsentor-
en, Klufthöhlen und Trümmerhöhlen. Wobei zu 
bemerken ist, daß manche Höhle mehreren 
Höhlentypen angehören. Hier eine Auswahl der 
wichtigsten Höhlentypen:    
 
TTrrüümmmmeerrhhööhhlleenn  
Satanskopfhöhle in den Affensteinen 
Freundschaftshöhle am Kleinhennersd. Stein 
Sterlhöhle am Quirl 
 

 
SScchhiicchhttffuuggeennhhööhhlleenn  
Gautschgrotte bei Hohnstein 
Große Höhle am Großen Zschirnstein 
Diebskeller am Quirl 
Kuhstall am Neuen Wildenstein 
Kleiner Kuhstall bei Hohnstein 
Felsentor im Uttewalder Grund 
Kleine Sandhöhle am Kleinhennersdorfer Stein 
Lichterhöhle am Kleinhennersdorfer Stein 
 
KKlluufftthhööhhlleenn  
Götzingerhöhle am Kleinen Bärenstein 
Vehmhöhle unterhalb der Bastei 
Eishöhle im Bielatal 
Labyrinth bei Leupoldishain 
 
 

Taxi nach Hause 

Nach getaner Arbeit schritt Bruno Schöbel 
(1898-1976) müde durch den Rietzschgrund 
nach Hause. Da hielt Walter Bibrach (1901-
1943) mit seinen Taxi. 
 
Natürlich stieg Bruno ein. Endlich ein paar Min-
uten eher zu Hause. Aber, oh Schreck, Walter 
hatte eine mächtige "Fahne", und schon an der 
nächsten Kurve fuhr er geradeaus in den Straß-
engraben. "So' was" entschuldigte sich Walter, 
„das Luder is' heute ganz verrückt uff 'was 
Grünes!" 
Eine Stunde später als sonst kam Bruno Schöbel 
heim. 

Achim Herold 
 
 
 
 
 
 
Quellen:  
Arbeitskreis Sächsische Schweiz: Band VI 
Geomorphologische Denkmale, Hans Prescher 
Foto: Schichtfugenraum im Kuhstall, Meyres 

 

        Gute$ Saatkorn. 
                 

         An zwei Acker magst du denken, 

             Einen nur darstellest du, 

              

             In den andern wird dich senken, 

             Gotte$ Vaterhand zur Ruh. 

              

             Also mußt du heut und morgen 

             Für ein gute$ Saatkorn sorgen. 

 

 

 

2024. Februar. 
 

Die Tage nehmen Anfang$ 3 und am 

Ende 4 Minuten zu, sie werden daher 

von 9 bi$ über 10 Stunden lang. 

 

Gut oder schlecht. 
 

Ob gut, ob schlecht der ganze Tag, 

da$ merkste erst am Nachgeschmack. 

Max Sterz 
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ÜBER MISSERFOLGE ZUM SIEG 
Aufstand der Sachsen! 

Richard Knötel 

Scharnhorst hatte dem Latzowschen Freikorps 
unter anderem die Aufgabe gestellt, die Bevölk-
erung des Königreichs Sachsen zum Aufstand 
gegen die napoleonische Fremdherrschaft zu 
bewegen und Einfluss auf die sächsische Armee 
zu nehmen, weil „in sich selbständige Parteigän-
ger Korps den Anschluss an die gute Sache am 
besten vermitteln“, wie es in einer seiner An-
weisungen hieß. Am 5. April 1813 erließ der jug-
endliche Dichter Theodor Körner, ein gebürtiger 
Sachse, der dem Lützowschen Freikorps ange-
hörte und später in seinen Reihen den Helden-
tod starb, seinen berühmten Aufruf „An das 
Volk der Sachsen von ihren Freunden“, der in 
tausenden Exemplaren gedruckt und heimlich 
verbreitet, zum Teil sogar öffentlich angeschlag-
en wurde. In diesem Aufruf hieß es u. a.: 
      „Sammle Dich zu uns, wehrbare Jugend des 
unterjochten Sachsenlandes! Sammelt Euch zu 
uns, tüchtige Männer des tüchtigen Volkes! 
Wer nicht mitziehen kann, helfe der allgemein-
en Sache mit Rüstung und Zuspruch: Eure Brüd-
er in Westfalen erwarten uns, Preußens und 
Russlands Adler kämpfen mit uns... Es ist in uns-
erer Schar kein Unterschied der Geburt, des Sta-
ndes, des Landes. Wir sind Alle freie Männer, 
trotzen der Hölle und ihren Bundesgenossen 
und wollen sie ersäufen, wär's auch mit unser-
em Blute. Nicht Söldner sind wir.“ 
      Hunderte junger Sachsen meldeten sich für 
den Kriegsdienst bei den Lützowern. Tausende 
spendeten für die Ausrüstung der Freiwilligen. 
Der erwartete Volksaufstand blieb aber aus, ob-
wohl die Unzufriedenheit des Volkes und der 
einfachen Soldaten mit ihrer Regierung und der 
französischen Fremdherrschaft groß war. Nur in 
Dresden hatte sich das Volk erhoben, als die Fr-
anzosen die Elbbrücke sprengen wollten. Der 
sächsische König von Napoleons Gnaden war 
zwar außer Landes geflohen, aber die Offiziere 
der sächsischen Armee, die größtenteils dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochadel entstammten und gewohnt waren, 
unter den Fahnen Napoleons „auf Sieg und 
reiche Beute“ auszugehen, fühlten sich ihrem 
landesverräterischen „Landesvater“ verpflicht-
et. Die sächsische Bourgeoisie, die Bankiers, 
Fabrikanten und Spekulanten dachten nicht da-
ran, das Ende der französischen Fremdherr-
schaft zu ersehnen. Sie hatten am napoleon-
ischen Rüstungsgeschäft glänzend profitiert. 
Die von Napoleon gegen England gerichtete 
Kontinentalsperre hatte der sächsischen Textil-
industrie überhaupt erst einmal auf die Beine 
geholfen und gewaltige Gewinne eingebracht. 
 

Mir Sachsn 
Hans Reimann 

Ob einer Friedrich August heißt (und Gemij war) 
oder Hans Reimann (und Literate ist) ober Fritz 
Viehweg (und ein Theater leitet) oder Adolf 
Leichsenring (und in Zigarren macht), tut nichts 
zur Sache. 
 
„Die Sachsen sind einander sämtlich gleich, 

und ein jeglicher vertritt den Typus 
seines Heimatlandes“. 

 
„Uns allen hat der liebe Gott ins Hirn gespuckt. 

Daher der Dialekt, der schnöde. 
Jedes Volk spricht den Dialekt, den es verdient. 

Wir Sachsen sind unseres Dialektes wert. 
Er ist breiig, schwabbelig, verwaschen.“ 

 
Plattdütsch kann man nachmachen, Köllsch und 
Königsbargsch und Weanerisch. Aber der Nicht-
sachse, und sei er noch so musikalisch, wird 
beim Imitieren des sächsischen Idioms stets in 
Fehler oder Übertreibungen fallen und die wei-
che Melodie vergeblich zu treffen suchen. Nie-
mand ist imstande, den sächsischen Dialekt zu 
imitieren. Und manchen feinhörigen Fremdling 
hat es bedünken wollen, als ob sogar die echten 
Sachsen keinen wirklichen Dialekt redeten, son-
dern nur selbstparodistische Scherze trieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom alten Amt aufm Königstein 
und seinen Dorfschaften 

Enrico Schiffner 

1755 schreibt Pfarrer Süssen über unsere dama-
ligen Ortsnamen, die dem Amte aufm Königste-
in vor 1500 zugehörig waren, alte Schreibweise. 
      Vom Ursprung des Städtgens machet also-
bald der Mangel derer Documenten die erste 
Lücke aus. Indessen hat Zweifels ohne das Stä-
dtgen Königstein seinen Anfang denen beyden 
hohen, die Ufer des Elbstrohms dis- und jenseits 
bedeckenden, und von der Natur selbst formi-
dable gemachten vesten Felsen des Königsteins 
und Liliensteins zu danken. Denn, da die böhm-
ischen Könige diese beyden Grenzvestungen 
hoch hielten, auch auf dem, durch zwey mit Ma-
uern umzäuneten Schlössern angebaueten Kön-
igstein, ein besonderes Amt geordnet hatten, zu 
welchen das Städtgen, die Dorfschaften Goris, 
Kleinhennersdorf, Papstdorf, Koppelsdorf, Rey-
nersdorf, Schönau, Gießhüblichen, Kunnersdo-
rf, Nicolsdorf, Leittelshayn, Struppen, Krippen, 
Neudorf, Doringsdorf, Reichenstein und Neid-
berhammer, Gießhütte, Neuehütte oder Greif-
enhammer und Blechhütte, gehöreten, so ist 
vermuthlich wegen bequemer Zufuhre derer 
Victualien auf dem Elbstrohm und Niederlage 
im Stadtgen, um beyde Vestungen nach Noth-
durft damit von daraus zu versorgen. 
      In dem am südlichen Ufer gelegenen tiefen 
und räumlichen Elbthal derenthalben der Anfa-
ng gemachet worden, Häuser, und endlich auch 
neben selbige ganz nahe an dem Elbufer eine 
Capelle oder Kirche zu Pflegung des Gottesdie-
nstes aufzubauen. 
 
Redaktion: Enrico Schiffner 
E-Mail: enrico.schiffner@web.de 
 
 
Quellen:  
Die eiserne Zeit vor hundert Jahren 1806-1813 
Bild und Wort: Professor Richard Knötel 1913 
Dr Geenij - Friedrich August von Sachsen 1923 
Historie des Städtgens Königstein, Gabriel Süssen 
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Waschmaschinen-Reparatur

Hausgeräte
Kundendienst
Moritz

Tel. 035033 – 7 69 42 & Fu. 0177 / 4 07 78 17

Geschirrspüler
Kühlschränke
Wäschetrockner
Wäscherollen
Elektroherde
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Termine unter:
03 50 22-4 23 31

Unsere
Ö�nungszeiten!

Wir sind für Sie da!

Ö�nungszeiten
Montag-Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
nach Vereinbarung

Kirchstraße 8
01814 Bad Schandau

Brillen – Sonnenbrillen – Kontaktlinsen

Meisterbetrieb seit 1966
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Vermietung
Parkplätze im Zentrum von Gohrisch 

zu vermieten!
Nähere Informationen unter 035021/67093


